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DIE NEUE FLEXIBILITÄT

Mit der S 38 X wird Flexibilität in der 30-
Meter -Klasse neu definier t. Der innovative
Reptor -Mast kombinier t außergew öhnlich
große Mastö ffnungsw inkel mit der leicht
zu bedienenden Roll-Faltung und bietet so
eine einzigar tige Beweglichkeit im Einsatz.

S 38 SX

GROSSERMAST-FLEXI BEL EINSETZBAR S 43 SX III

Die S 43 SX III hat, tr otz ihrer großen
Reichw eite, einen relativ ger ingen
Platzbedar f für den Aufbau. Durch ihre
kompakte Bauweise kommt sie auch mit
engen Straßenver hältnissen zurecht.
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DIE NEUE FLEXIBILITÄT S 38 SX

Mit der S 38 X wird Flexibilität in der 30-
Meter-Klasse neu definiert. Der innovative
Reptor-Mast kombiniert außergewöhnlich
große Mastöffnungswinkel mit der leicht
zu bedienenden Roll-Faltung und bietet so
eine einzigart ige Beweglichkeit im Einsatz.

S 43 SX III

Die S 43 SX III hat, trotz ihrer großen
Reichweite, einen relativ geringen
Platzbedarf für den Aufbau. Durch ihre
kompakte Bauweise kommt sie auch mit
engen Straßenverhältnissen zurecht.

GÜLTIG AB 01.01.2025 SEITE 12
GÜLTIG AB 01.01.2026 SEITE 12



GÜLTIG AB 01.01.2025 SEITE 13

LEISTUNG WAR NIE LEICHTER

Große Reichweite, niedriges Gewicht,
geringe Abstützweiten und einfache
Bedienung. Der 5-teilige Mast, die intuitiv
zu bedienende Roll-Faltung sowie die
großen und voll nutzbaren Öffnungswinkel
an den Mastelementen verleihen ihr eine
hohe Beweglichkeit im Einsatz und sorgen
für ein breites Einsatzspektrum.

S 47 SX III

S 51 SX

LEISTUNG WAR NIE LEICHTER S 47 SX III

Große Reichweite, niedriges Gewicht,
geringe Abstützweiten und einfache
Bedienung. Der 5-teilige Mast, die intuitiv
zu bedienende Roll-Faltung sowie die
großen und voll nutzbaren Öffnungswinkel
an den Mastelementen verleihen ihr eine
hohe Beweglichkeit im Einsatz und sorgen
für ein breites Einsatzspektrum.

S 51 SX
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Die S 51 SX von SCHWING Vorteile und Nutzen im Überblick
PumpenbatterieNur die Bogenabstützung von SCHWING erlaubt in dieser Maschinenklasse den Einsatz einer Langhub-Pumpenbatterie P2525 mit 2,50 m langen Förderzylin-dern. Vorteil: 15 % weniger Hübe als mit den sonst in dieser Klasse verfügbaren Pumpenbatterien.

VersorgungsbedienungÜber die  einheitliche Versorgungs-bedienung kann der Wasserkasten befüllt und entleert und Wasser-pumpe, Rührwerk, Spritzschlauch, Hochdruck-Reiniger und Kompressor gesteuert werden. Der Standard bei allen SCHWING-Autobetonpumpen für mehr Übersichtlichkeit und Bedien-
freundlichkeit.

BetonventilDank seiner intelligenten Konstruktion weist der ROCK-Schieber einen deutlich niedrige-ren Verschleiß als andere Betonventile auf. Gleichzeitig lässt er sich schneller reinigen und ist nachweislich einfacher in der Wartung. Die Vorteile für die S 51 SX: kürzere Service-zeiten, höhere Maschinenverfügbarkeit und geringere Wartungskosten.

Offenes HydrauliksystemDie Motorleistung effi zient und verlustarm in Pumpleistung umsetzen: in dieser Disziplin überzeugt die S 51 SX mit ihrem offenen Hydrauliksystem. So können die in der Praxis üblichen Fördermengen mit einer kraftstoff-sparenden Motordrehzahl von knapp über 1.000 U/min. realisiert werden. 

Optional: Funk-Fernsteuerung SC 50Durch das ergonomische Design und das niedrige Gewicht der SC 50 können auch längere Einsätze ermü-dungsarm und konzentriert gemeistert werden. Die leistungsstarken Akkus garantieren dabei eine Einsatzzeit von mindestens 8 Stunden.

MastDank der einfach zu bedienenden RZ-Faltung und den großen Mastöff-nungswinkeln der Mastelemente 4 (235°) und 5 (230°) lässt sich die 51 SX im Einsatz überaus fl exibel und sicher bewegen. Weitere Vorteile sind ihre geringe Ausfalthöhe von lediglich 9,80 m und der großzügige Schwenkbereich ihres Drehturms von 2 x 365°. Für mehr Sicherheit beim Anpumpen und für eine minimierte Gefahr von Stopfern kommen bei der Mastverrohrung der S 51 SX ausschließlich Standard-Rohrbögen mit großem Radius und einem Stichmaß von 275 mm zum Einsatz.

SX-AbstützungDie von SCHWING entwickelte Bogenabstützung kombiniert hohe Verwindungssteifi gkeit und exzellente Stabilität mit minimalem Platzbedarf. Durch die geschützte Kolbenstange und die innen ver-legten Hydraulikleitungen werden Beschädigungen vermieden und die Servicekosten gesenkt.

Hochaufl ösendes Farbdisplay:VECTOR II-SteuerungÜber die neue intuitiv zu bedienende  VECTOR II-Steuerung kann der Maschinist die Maschinendaten, Betriebszustände und gewählten Einstellungen der S 51 SXF  abrufen und verschiedene Parameter verän-dern. Das integrierte Diagnosesystem ge-währleistet einen sicheren Betrieb und weist den Betreiber auf Wartungsintervalle hin.Diese Betonpumpe mit einer Reich-
weite von bis zu 50 m eignet sich durch 
das neu entwickelte Abstützsystem und 
den praktischen 5-Knick-Mast auch für 
anspruchsvolle und beengte Baustel-
len. Dank Langhubtechnik sorgt sie für 
einen ruhigen, gleichmäßigen Beton-
fl uss. Durch das geringe Gewicht von 
unter 40 Tonnen entfallen aufwendige 
und kostenintensive Schwerlastgeneh-
migungen mit Begleitfahrzeugen.  

NEUSTE TECHNOLOGIE 
GEPAART MIT LEICHTIGKEIT

NEU!
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WEITREICHEND+LEISTUNGSSTARK

Mit den Abstützsystemen EASy und
EASyflex erhöhen sich die
Einsatzmöglichkeiten der S 56 SXF. Die
Betonpumpe kann bei Bedarf mit EASy
sicher einseitig abgestützt werden. EASyflex
erhöht die Flexibilität auf der Baustelle,
indem sich weitere Abstützkombinationen
ergeben. Damit können auch Pumpeinsätze
bei schwierigen Platzverhältnissen mit
maximaler Arbeitssicherheit erledigt werden.

S 56 SXF

DIE HIGH-END-MASCHINE S 61 SX

Durch die geringen Stützkräfte wird die
Voraussetzung geschaffen, die
Betonpumpe selbst unter beengten
Platzverhältnissen möglichst dicht an der
Einbringstelle aufzubauen und das ohne
unnötig Meter zu verschenken.
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S 47 SX III

LEISTUNGSSTARK+EFFIZIENT S 52 SX

Leistungsstark und effizient - das sind die
Stärken der S 52 SX. Sie ist, trotz ihrer
Größe, durch den 5-teiligen Mast sehr
beweglich. Dieser Mast kann sich dem
Bauteil optimal anpassen und durch ihn
können auch große Reichweiten
überbrückt werden.
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K 60 H

DIE HIGH-END-MASCHINE S 61 SX

Durch die geringen Stützkräfte wird die
Voraussetzung geschaffen, die
Betonpumpe selbst unter beengten
Platzverhältnissen möglichst dicht an der
Einbringstelle aufzubauen und das ohne
unnötig Meter zu verschenken.
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Leichtigkeit, Länge und Stärke. All das 
verkörpert die CARBOTECH K 60 H mit 
rund 60 m Reichweite und bis zu 180 
m³/h Förderleistung. Dank des leich-
ten 6-Knick-Carbonmastes beträgt das 
Gesamtgewicht unter 50 Tonnen. Das 
moderne Steuersystem mit der Möglich-
keit zur variablen und platzsparenden Ab-
stützung sorgt für sichere und effi ziente 
Einsätze, auch auf anspruchsvollen und 
beengten Baustellen. 

DAS LEICHTGEWICHT 
IM GROSSMASTBEREICH

NEU!



ALLGEMEINE GESCHÄFTS-, LIEFER- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
Gültig ab 01.03.2011

ALLEN UNSEREN VERKÄUFEN, AUCH DEN ZKÜNFTIGEN, LIEGEN NACHSTEHENDE BEDINGUNGEN ZUGRUNDE:

1. Warengattung

a)Die von uns gelieferten Betonsorten werden aus Zementen entsprechend der DIN EN 197 und aus Gesteinskörnungen nach DIN EN
12620 unter Beachtung der DIN EN 206-1 und DIN 1045-2 hergestellt.

b)Der Auftraggeber ist für die Auswahl der richtigen Betonsorten unter Angabe aller erforderlichen Expositionsklassen und
Betoneigenschaften sowie der richtigen Mengenbestellung alleine verantwortlich.

c)Die von uns gelieferten Gesteinskörnungen (ab Werk / frei Baustelle) entsprechen der DIN EN 12620, 13242, 13043, 13139 sowie TL
Gestein-StB 04 (siehe: Kennzeichnung in unserer Preisliste Schüttgüter).

2. Angebote

Unsere Angebote erfolgen zu Nettopreisen, ausschließlich Umsatzsteuer und sind unverbindlich, sofern nichts Anderes ausdrücklich
schriftlich vereinbart wurde oder die Lieferung erfolgt ist. Die Unterzeichung unseres Lieferscheines gilt als Anerkennung unserer
Geschäfts-, Liefer- und Zahlungsbedingungen und bestätigt die Kenntnisnahme unseres Lieferverzeichnisses. Die Geschäftsbedingungen
des Bestellers haben für uns grundsätzlich keine Gültigkeit.

3. Versand

Als Leistungsort für die Lieferung gilt die jeweilige Baustelle. Die Lieferung der Ware erfolgt stets auf Rechnung und Gefahr des
Empfängers. Bei Lieferung ab Werk gilt die Verladung dort als Zeitpunkt des Gefahrenübergangs. Für die Berechnung ist das auf der
Verladestelle ermittelte Volumen maßgebend.

4. Preise

Erfolgt zwischen Abgabe des Angebotes oder Annahme des Auftrages und seiner Ausführung eine Erhöhung der Gestehungskosten,
insbesondere für Bindemittel, Zuschlagsstoffe, Fracht, Energie und Löhne, sind wir berechtigt, die Lieferungen zu den am Tag der
Ausführung gültigen Preise/Kosten durchzuführen. Frachtangaben sind stets unverbindlich. Preise für Lieferungen frei Baustelle gelten bei
Abnahme voller, geschlossener Ladungen, bei
gefahrlos befahrbaren Straßen und Baustellen und sofortiger Entladung bei Ankunft.

5. Gewährleistung und Haftung

a)Wir gewährleisten, dass unsere Erzeugnisse einer zertifizierten, ständigen Werksproduktionskontrolle unterliegen, nach den geltenden
Vorschriften überwacht und geliefert werden und bei einer den Normen entsprechenden Behandlung und Verarbeitung, die vereinbarten
Festigkeitsklassen und qualitativen Kriterien erfüllen. Die Beachtung der normengerechten Verarbeitung und Nachbehandlung des Betons
obliegt dem Käufer. Bei Probeentnahmen durch den Käufer ist einer unserer technischen Beauftragten hinzuzuziehen. Fahrer sind zur
Überwachung von Probeentnahmen nicht ermächtigt. Beanstandungen und Einwendungen aller Art, sowohl hinsichtlich der Menge als
auch der Beschaffenheit sind nur dann wirksam, wenn sie sofort nach Eintreffen oder nach Verarbeitung der Ware schriftlich geltend
gemacht werden. Sofern dieser Bedingung nicht entsprochen wird, gilt die Entladung als Abnahme der Ware. Lieferungsmängel
berechtigen unter Ausschluß aller übrigen Ansprüche nur zur Ersatzlieferung oder einer angemessenen Preisanpassung, wobei Ansprüche
auf Schadensersatz, die auf einer vorsätzlich oder grob fahrlässig begangenen Vertragsverletzung beruhen, bestehen bleiben.
b)Die Gewährleistungspflicht für unsere Produkte gilt nur für Ware entsprechend unserer Rezepturwerte. Durch Hinzufügen von Zusätzen
jeglicher Art erlischt unsere Gewährleistungspflicht. Diese entfällt ebenso, wenn die gelieferte Ware nicht in der vorgeschriebenen Weise
oder innerhalb der für die Verwendung von Beton vorgeschriebenen Zeiträume verarbeitet wird.
c)Unsere Gewährleistungspflicht erlischt ausnahmslos, wenn
1.die in unserem Lieferprogramm und auf dem Lieferschein genannte Wassermenge auf Wunsch oder Veranlassung des Abnehmers oder
der auf der Baustelle tätigen Personen erhöht wird.
2.der von uns gelieferte Beton mit Betonen anderer Lieferanten zusammen eingebracht wird.
3.der Beton nicht mit unseren oder in unserem Auftrag fahrenden Transportfahrzeugen angeliefert wird.
d)Wird vom Kunden eine Betonzusammensetzung verlangt, die von unserem Lieferprogramm abweicht und für die keine Erstprüfung
vorliegt, beschränkt sich die Gewährleistung nur auf die Einhaltung der vorgegebenen Zusammensetzung. Eine Haftung hinsichtlich der
Betonfestigkeit und anderer qualitativen Kriterien scheidet aus, mit Ausnahme von Ansprüchen auf Schadensersatz, die auf einer
vorsätzlich oder grob fahrlässig begangenen Vertragsverletzung beruhen.
e)Wir verfügen nicht über die Möglichkeit, bei anhaltenden Hitzeperioden den Frischbeton auf die für den jeweiligen Verwendungszweck
gemäß den einschlägigen technischen Regelwerken zulässige maximale Frischbetontemperatur (zur Einhaltung der Anlieferungs- /
Einbautemperatur von 30 °C oder 25 °C) zu kühlen. Insoweit sind wir von unserer Leistungspflicht befreit. In diesem Falle stellt die
Nichterfüllung unserer grundsätzlichen Lieferverpflichtung keine von uns zu vertretende Pflichtverletzung unseres Liefervertrages dar.
Entsprechendes gilt bei anhaltenden Frostperioden, welche die Produktion des Betons erheblich erschweren.
f)Sonstige Schadensersatzansprüche des Käufers gegen uns, unsere Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen, gleich aus welchem
Rechtsgrund, insbesondere aus Verschulden aus Anlass von Vertragsverhandlungen, aus Verzug und aus unerlaubter Handlung sind
ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch vorsätzliches oder grobfahrlässiges Verhalten unserer Organe, eines gesetzlichen
Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen oder durch die Verletzung einer für die Vertragsdurchführung wesentlichen Verpflichtung
verursacht ist. Diese gelten nicht für Ansprüche auf Ersatz von Körper- und Gesundheitsschäden sowie von Schäden an privaten Sachen
nach den Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes.

6. Lieferung und Abnahme

Wir sind bemüht, zugesagte Liefertermine einzuhalten, übernehmen jedoch keine Haftung für Schäden, die durch Lieferverzögerungen
entstehen können. Höhere Gewalt, behördliche Empfehlungen und Eingriffe, Betriebsstörungen, Streik, Aussperrung, durch politische oder
wirtschaftliche Verhältnisse, oder Epidemien und Pandemien bedingte Arbeitsstörungen, Mangel an notwendigen Roh- und
Betriebsstoffen, Transportverzögerungen durch Verkehrsstörung und unabwendbare Ereignisse, die bei uns oder unseren Vorlieferanten
eintreten können sowie von uns unverschuldete Lieferstörungen, befreien uns im Umfang und für die Dauer ihrer Auswirkung von der
Lieferpflicht. Zur Leistung von Schadenersatz oder zur Nachlieferung sind wir in keinem Falle verpflichtet. U
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Bei Lieferung frei Baustelle muss das Transportfahrzeug diese ohne jede Gefahr erreichen und wieder verlassen können. Dies setzt einen
ausreichend befestigten, mit schweren Lastkraftwagen unbehindert befahrbaren Anfuhrweg voraus. Ist diese Voraussetzung nicht gegeben,
haftet der Käufer für alle daraus entstehenden Schäden und Kosten ohne Rücksicht auf sein Verschulden.

Die Gefahr geht bei Transporten mittels fremder Fahrzeuge zu dem Zeitpunkt auf den Käufer über, in welchem die Ware den Misch- und
Dosierturm verlässt. Bei Transporten mit unseren Fahrzeugen geht die Gefahr auf den Käufer über, sobald das Fahrzeug an der Anlieferstelle
eingetroffen ist, spätestens jedoch, sobald es die öffentliche Straße zwecks Einfahren in die Baustelle verlässt.

Unsere Lieferungen erfolgen ab Werk/frei Baustelle. Bei Lieferungen frei Baustelle muss das Entleeren unverzüglich, zügig und ohne Gefahr
für das Lieferfahrzeug erfolgen können. Wir behalten uns vor, ohne Rechtsanspruch, eine Entladezeit von bis zu 3 Minuten / cbm und
Fahrzeug zu tolerieren.

Ist der Käufer Unternehmer, so gelten die den Lieferschein unterzeichnenden Personen uns gegenüber als zur Abnahme des
Betons/Baustoffes und zur Bestätigung des Empfangs bevollmächtigt sowie unser Lieferverzeichnis/Sortenverzeichnis durch
Unterzeichnung des Lieferscheines als anerkannt.
Wir weisen darauf hin, dass der angelieferte Erdaushub dem vorgelegtem Bodengutachten sowie der jeweiligen LAGA Zuordnungsklasse des
Bodengutachtens entsprechen muss.
Die Einstufung / Einlagerung der Materialien erfolgt ausschließlich nach den für die Annahmestelle festgelegten Grenzwerten.
Für Schäden aus Verunreinigungen des angelieferten Erdaushubes haftet der Verursacher und trägt gleichzeitig die Kosten der Beseitigung
respektive der ordnungsgemäßen Entsorgung.

7. Zahlungsbedingungen

Unsere Rechnungen sind sofort nach Erhalt ohne jeden Abzug fällig und zu bezahlen. Ausnahmen bedürfen der schriftlichen Vereinbarung.
Alle Zahlungen des Schuldners werden auf die älteste Forderung im Kontokorrentverhältnis verrechnet. Der Schuldner kommt ohne weitere
Erklärung des Verkäufers zehn Tage nach dem Fälligkeitstag in Verzug, soweit er nicht bezahlt hat, sodass ab diesem Zeitpunkt
Verzugszinsen in Höhe von 3 % über dem jeweiligen Diskontsatz, mindestens aber von 6 %, sowie alle durch Zahlungserinnerungen
entstehenden Kosten in Anrechnung kommen. Soweit Teillieferungen in Betracht kommen, berechtigt nicht fristgemäße Bezahlung zur
Verweigerung der aus dem Auftrag noch zu liefernden Mengen ohne Schadensersatzpflicht. Bei Zahlungsverzug sind alle noch
offenstehenden Forderungen sofort fällig.
Die vorstehenden Rechte erlöschen auch dann nicht, wenn in vorangegangenen Fällen Stundung gewährt worden ist. Wenn nach dem

Abschluss des Vertrages in den Vermögensverhältnissen des anderen Teils eine wesentliche Verschlechterung eintritt, durch die der
Anspruch auf die Gegenleistung gefährdet wird, der Käufer seine Zahlungen einstellt, überschuldet ist, über sein Vermögen das
Insolvenzverfahren eröffnet oder die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt wird oder in sonstiger Weise in den
Vermögensverhältnissen des Käufers eine wesentliche Verschlechterung eintritt, durch die unser Anspruch gefährdet wird, so können wir
die uns obliegende Leistung verweigern, bis die Gegenleistung bewirkt oder Sicherheit für sie geleistet wird. Ist der Käufer Unternehmer,
beeinflussen seine Mängelrügen weder Zahlungspflicht noch Fälligkeit; darüber hinaus verzichtet er darauf, irgendein
Zurückbehaltungsrecht geltend zu machen. Schecks werden nur nach Maßgabe besonderer Vereinbarungen entgegengenommen.
Die Aufrechnung durch den Käufer mit Gegenansprüchen gleich welcher Art ist ausgeschlossen, es sei denn, dass der zur Aufrechnung
gestellte Gegenanspruch von uns nicht bestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. Bei Zahlungseinstellung, Vergleichsverfahren oder
Insolvenz des Käufers ist die Kaufpreisforderung sofort fällig. Zugleich verfallen alle Sonderpreisvereinbarungen/Sonderkonditionen. Ein
Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrecht des Käufers ist ausgeschlossen.

8. Sicherungsrechte

a)Die von uns gelieferte Ware bleibt bis zur völligen Tilgung aller unserer Forderungen, gleichgültig aus welchem Rechtsanspruch unser
Eigentum, auch wenn der Kaufpreis für besonders bezeichnete Leistungen bezahlt ist. Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene
Eigentum als Sicherung unserer Saldoforderung.
b)Der Käufer darf unser Eigentum im gewöhnlichen Geschäftsverkehr und nur solange er seine Zahlungsverpflichtungen eingehalten hat,
verarbeiten. Eine Verpfändung und/oder Sicherungsübereignung ist ausdrücklich nicht gestattet.
c)Für den Fall der Veräußerung und Verarbeitung der Vorbehaltsware, tritt uns der Käufer zur Sicherung aller unserer Ansprüche schon jetzt
seine ihm gegen seine Abnehmer zustehenden Forderungen in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware, der sich nach unseren
Rechnungsbeträgen zuzüglich 20 % dieses Betrages bestimmt, ab, ohne dass es einer weiteren Abtrittserklärung bedarf. Auf Verlangen des
Käufers sind wir verpflichtet, die Sicherungsleistungen insoweit freizugeben, als deren Wert die zu sichernden Forderungen um mehr als 20
% übersteigt. Für den Fall, dass der Käufer durch Verarbeitung, Vermischung, Vermengung oder Verbindung an den uns vorbehaltenen
Waren Eigentum/Miteigentum erwirbt, überträgt er uns zur Sicherung unserer Forderungen schon jetzt das Eigentum/Miteigentum an den
neu entstandenen Sachen mit der gleichzeitigen Vereinbarung, dass der Käufer diese Sachen für uns ordnungsgemäß verwahrt. Der Käufer
darf seine Forderungen gegen Nacherwerber weder an Dritte abtreten noch verpfänden noch mit Nacherwerbern ein Abtretungsverbot
vereinbaren. Bei allen Rechnungen gelten unsere Sicherungen als Sicherung der Erfüllung unserer Saldoforderungen. Auf unser Verlangen ist
der Käufer verpflichtet, uns seine Forderungen gegen Dritte einzeln nachzuweisen und den Nacherwerbern die erfolgte Abtretung bekannt
zu geben, mit der Aufforderung, bis zur Höhe unserer Forderungen ausschließlich an uns zu zahlen. Wir sind jederzeit berechtigt, die
Nacherwerber von der Abtretung zu benachrichtigen und selbst den Einzug der Forderungen vorzunehmen. Der Käufer ist zu einer
anderweitigen Abtretung nicht befugt. Er ist berechtigt, diese Forderung so lange einzuziehen, als er seine Zahlungsverpflichtungen auch
Dritten gegenüber erfüllt. Von Pfändungen und anderweitigen Zugriffen Dritter, durch welche unsere Sachen oder Rechte betroffen werden,
hat uns der Käufer unverzüglich zu benachrichtigen.
d)Wir sind berechtigt, für die ordnungsgemäße Erfüllung aller Verbindlichkeiten des Käufers uns gegenüber, Sicherheiten in ausreichender
Höhe und in einer uns genügenden Form zu fordern.

9. Änderungen oder zusätzliche Vereinbarungen zu unseren „Allgemeine Geschäfts-, Liefer- und Zahlungsbedingungen“

Änderungen oder zusätzliche Vereinbarungen zu unseren „Allgemeine Geschäfts-, Liefer- und Zahlungsbedingungen“, bedürfen zu ihrer
Rechtswirksamkeit der Schriftform.

10. Fremdüberwachung

Unseren Beauftragten, Eigenüberwachern, sowie denen des Fremdüberwachers, ist das Recht vorbehalten, während der Betriebsstunden
jederzeit und unangemeldet die belieferte Baustelle zu betreten und Proben zu entnehmen.

11. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort und Gerichtsstand, auch in Wechsel- und Schecksachen, ist der Sitz des Verkäufers.
Die Unwirksamkeit eines Teiles dieser Bedingungen, gleichgültig aus welchem Rechtsgrund, lässt die Wirksamkeit der übrigen
Vereinbarungen unberührt. U
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